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GEMEINDEVERWALTUNG

Gebühren,  TariFe

Revision  Gebühren-  und  TariFordnungen,  Gemeindever-

waltung  Weiningen,  2025

Mie Gemeindeversammlungsbeschluss  Nr. 5 vom  8. Dezember  2016  genehmigee  die Stimmbevöl-

kerung  die  Grundsäeze  zur  Gebührenerhebung.  Diese  errnächeigen  uneer  Anderem  den  Gemeinde-

rat,  Gebühren  Fesizusetzen,  welche  nicht  durch  übergeordnetes  Reche  vorgeschrieben  sind.

Die Gebühren-  und  Tarifordnung  vom  23. SepLember  2019  wurde  vollum(änglich  überarbeitee.  Wo

nöeig  wurden  Gebühren  angepassl  und  insbesondere  die Serukeur, von  einer  bereichsübergreiren-

den  zu bereichsspezirischen  Gebühren-  und  TariFordnungen,  verändere.  Diese  liegen  zur  Genehmi-

gung  vor  und  sind  nach  F3 7 Abs.  1 Gemeindegeseez  im amelichen Publikationsorgan  öffenelich be-
kannt:  zu machen.

Beschluss:

1. DiebisherigeGebühren-undTarirordnungvom23.Seplember2019wird,perInkraFIerelen

der  neuen  Gebühren-  und  TariFordnungen,  auFgehoben.

2. Gestüeze  aur die Grundsäeze  zur Gebührenerhebung  vom  8. Dezember  2016  werden  Fol-

gende  Gebühren-  und  Tarirordnungen  der  Gemeinde  Weiningen  genehmige:

- Gebühren-  und  TariFordnung  Allgemeine  Verwaleungsgebühren

- Gebühren-  und  Tarirordnung  Abteilung  Bevölkerung  & Sicherheie

- Gebühren-  und  Tarirordnung  Abteilung  Hochbau  & Umwele

- Gebühren-  und  Tarifordnung  Abteilung  Soziales

- Gebühren-  und  Tarifordnung  Abeeilung  Steuern

Gebühren-  und  TariFordnung  Abeeilung  TieFbau  & Werke

Gebühren-  und  TariFordnung  Biblioehek

3. Die gernäss  ZKF. 2 dieses  Beschlusses  genehmiglen  Gebühren-  und  Tarirordnungen  treeen,

vorbehmlich  ihrer  Rechtsgültigkeie,  per  1. Juli  2025  in Krate.

4. Dieser  Beschluss  ise nach  § 7 Abs. 1 Gemeindegeseezim  amelichen  PublikaLionsorgan  zu pub-

lizieren  und  während  der  RekursFrise  gernäss  ZiFf. 5 dieses  Beschlusses  zusammen  mit: den

genehmigten  Gebühren-  und  Tarirordnungen  öffenelich  auFzulegen.
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5. GegendiesenBeschlusskanninnere30Tagen,vonderVeröFrenelichungangerechnet,beim

Bezirksrat  Dietikon,  8953  Dieeikon,  Rekurs  erhoben  werden.  Die Rekursf'rise muss  einen  An-

trag  und  dessen  Begründung  enehaleen.

6. Mi!teilung  an:

Alle  Gemeinderäte

Alle  Verwaltungsabeeilungen

Amtliche  Gesetzessammlung

Abeeilung  Präsidiales  (zur  amelichen  Publikation,  VeröfFentlichung  Website)

Abeeilung  Bevölkerung  & Sicherheit  (zur  Akeenaurlage)

Gemeinderat  Weiningen
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/Mario Okle
i  Gemeindepräsidene

Bruno  Persano

Gemeindeschreiber
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